
KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

29.04.2026 

Verfahren: 2026000083 - Mobile Röntgengeräte Oldenburg

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Nachhaltigkeitskriterien 
Gewichtung: 10,00%

1.1 Anzugebende Informationen  [Mussangabe]

Tagen Sie in dem Feld die nachstehenden Informationen ein:

CO2-Neutralität bis zum Jahr 20XX angestrebt!
CO2-Emission (umsatzbezogen, Tonne/Mio. Euro) des vergangenen Geschäftsjahres.
CO2-Emission (umsatzbezogen, Tonne/Mio. Euro) des vergangenen Geschäftsjahres.
Anteil der Abfälle in % die im vergangenen Geschäftsjahr dem Recycling zugeführt wurden.
Anteil verwendete Recyclingmaterialien in %
Anteil recyclingfähiges Material in %

1.2 Nachhaltigkeitsbericht  [Mussangabe]
Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Nachhaltigkeitsbericht (z.B. Eigenerklärung, Bericht gemäß Lieferkettensorgfaltspfli chtengesetz
(LkSG § 10) liegt dem Angebot bei.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (1)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.3 ESG  [Mussangabe]
Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Environmental Social Governance (ESG) Bewertung einer externen Nachhaltigkeits-Rating- Agentur (z.B. ISS ESG, MSCI,
Sustainalytics, CPD, EcoVadis) liegt vor.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (1)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.4 Sonstige Nachhaltigkeitszertifikat e   [Mussangabe]
Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Sonstige Nachhaltigkeitszertifikat e (z.B. Energieaudit, Abfallreduktion) liegen bei.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (1)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.5 CO2-Neutralität  
Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

CO2-Neutralität bis zum Jahr 20XX angestrebt!
Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.6 CO2-Emission  
Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

CO2-Emission (umsatzbezogen, Tonne/Mio. Euro) des vergangenen Geschäftsjahres.
Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.7 Anteil erneuerbare Energien 
Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Anteil erneuerbare Energien in % am Gesamtverbrauch im vergangenen Geschäftsjahr.
Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.
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1.8 Recycling Quote 
Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Anteil der Abfälle in % die im vergangenen Geschäftsjahr dem Recycling zugeführt wurden.
Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.9 Rücknahme von Gebrauchtgeräten   [Mussangabe]
Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Ist die Rücknahme von Gebrauchtgeräten möglich?

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (1)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.10 Umgang mit Gebrauchtgeräten  [Mussangabe]

Wie werden zurückgenommene Gebrauchtgeräte
weiterverwendet (z.B. Wiederaufbereitung, Ersatzteilgewinnung, für Schulung / Vorführungen).

1.11 Anteil verwendete Recyclingmaterialien 
Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Anteil verwendete Recyclingmaterialien in %
Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.12 Anteil recyclingfähiges Material 
Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Anteil recyclingfähiges Material in %
Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2 Servicekriterien 
Gewichtung: 20,00%

2.1 Servicecenter 7/7  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 1

Ein Servicecenter ist an 7 Tagen in der Woche erreichbar.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (1)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.2 Gewährleistungsverlängeru ng  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 3

Freiwillige Gewährleistungsverlängeru ng ohne Aufpreis

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  24 Monate  (3)
[    ]  12 Monate  (1)

Nur eine Antwort wählbar

2.3 Servicecenter 24H  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 1

Ein Servicecenter ist von 0-24 Uhr in der Woche erreichbar.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (1)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.4 Servicecenter Mindestanforderung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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Ein Servicecenter ist werktags zwischen 08:00 - 17:00 Uhr telefonisch erreichbar.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.5 Telefonische Beratung  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 1

Eine telefonische Beratung für technische und anwendungsspezifische Fragen ist verfügbar.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (1)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.6 Online-Kundenservice-Port al  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 1

Ein Online-Kundenservice-Port al mit wartungsrelevanten Unterlagen (z.B. Anleitungen, Ersatzteil- und Stücklisten) ist verfügbar.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (1)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.7 Ersatzteillieferzeit  [Mussangabe]
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 5

Lieferbarkeit von Ersatzteilen

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ersatzteile sind innerhalb von 12 Stunden (auch über Nacht) lieferbar.  (5)
[    ]  Ersatzteile sind innerhalb von 24 Stunden lieferbar.  (1)

Nur eine Antwort wählbar

2.8 Reaktionszeit Servicetechniker  [Mussangabe]

Reaktionszeit Servicetechniker von Meldung bis Eintreffen im Klinikum in Stunden

2.9 Reaktionszeit Servicetechniker 
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2.10 Instandsetzungszeit Servicetechniker  [Mussangabe]

Instandsetzungszeit Servicetechniker nach Ausfallmeldung (Abruf der Reparatur) des Technikers beträgt in Tagen

2.11 Instandsetzungszeit Servicetechniker 
Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

3 Anwenderbewertung 
Gewichtung: 70,00%

3.1 Punkte Anwenderbewertung 
Gewichtung: 70,00%
Maximalpunktzahl: 400

An dieser Stelle trägt die Vergabestelle die erreichten Punkte der Anwenderbewertung ein.

4 Soziale Kriterien 

4.1 Wichtiger Hinweis 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein als KO Kriterium bezeichnetes Kriterium mit Nein beantworten oder keine Angabe dazu tätigen, führt
dies zum zwingenden Ausschluss vom Verfahren!
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4.2 ILO Kernarbeitsnormen  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die zu liefernden Produkte wurden unter Einhaltung der Mindestarbeitsstandards, die sich aus den Kernarbeitsnormen der
Internationalen Arbeitsorganisation ergeben, hergestellt:

Keine Zwangsarbeit einschließlich Sklaven- und Gefängnisarbeit (entsprechend dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder
Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930, BGBl. 1956 II S. 641, und dem Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit vom
25. Juni 1957, BGBl. 1959 II S. 442).

Allen Arbeitnehmern/-innen steht das Recht zu, Gewerkschaften zu gründen und ihnen beizutreten sowie das Recht auf
Tarifverhandlungen (entsprechend dem Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des
Vereinigungsrechtes vom 9. Juli 1948, BGBl. 1956 II S. 2073, und dem Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze
des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 1949, BGBl. 1955 II S. 1123).
Es hat keine Unterscheidung, Ausschließung oder Bevorzugung, auf Grund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des
Glaubensbekenntnisses, der politischen Meinung, der nationalen Abstammung oder der sozialen Herkunft gegeben, die dazu führt,
dass die Gleichheit der Gelegenheiten oder der Behandlung in Beschäftigung oder Beruf aufgehoben oder beeinträchtigt wird
(entsprechend dem Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf vom 25. Juni 1958, BGBl. 1961 II S.
98).
Männlichen und weiblichen Arbeitskräften wurde das gleiche Entgelt gezahlt (entsprechend dem Übereinkommen Nr. 100 über die
Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 1951, BGBl. 1956 II S. 24).
Kinderarbeit in ihren schlimmsten Formen wurde nicht geleistet(entsprechend dem Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999, BGBl. 2001 II S. 1291, und
dem Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung vom 19. Juni 1976, BGBl. 1976 II S. 202).

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

4.3 Lieferkettensorgfaltspfli chtengesetz  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die teilnehmenden Gesundheitseinrichtungen unterliegen aufgrund ihrer Mitarbeiterzahl dem Anwendungsbereich des LkSG.
In diesem Rahmen müssen die Gesundheitseinrichtungen eine umfassende Risikoanalyse zu Lieferanten bezogen auf mögliche
Menschenrechtsverletzunge n und umweltbezogene Risiken in der Lieferkette erstellen.
Mit Abgabe des Angebotes sind wir daher bereit, der EKK plus und den teilnehmenden Gesundheitseinrichtungen auf Anforderung
alle Auskünfte und Informationen zu erteilen, die für diese Risikoanalyse benötigt werden, ggf. auch für Vorlieferanten.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

4.4 CSRD  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die teilnehmende/n Gesundheitseinrichtung/en unterliegt/unterliegen aufgrund ihrer Größe dem Anwendungsbereich der Corporate
Sustainability Reporting Directive (CSRD).
In diesem Rahmen müssen die Gesundheitseinrichtungen eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse durchführen um sowohl über die
Auswirkungen des eigenen Geschäftsbetriebs auf Mensch und Umwelt als auch über die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten
auf das Unternehmen zu berichten. Zudem sind jährliche Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen.
Mit Abgabe des Angebotes sind wir daher bereit, der EKK plus und der/den teilnehmenden Gesundheitseinrichtung/en auf
Anforderung alle Auskünfte und Informationen zu erteilen, die für diese Berichtspflicht aus der Zusammenarbeit mit uns benötigt
werden.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

5 Tariftreue Niedersachsen 

5.1 Erklärung zu § 4 Abs. 1 NTVergG  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Diese Erklärung bezieht sich nur auf Leistungen zur Auftragsausführung, welche innerhalb
des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland erbracht werden.
Hiermit verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, bei der Ausführung der auf der
Grundlage dieses Vergabeverfahrens zu erbringenden Bau- oder Dienstleistungen
1. meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Sinne des
§ 22 Mindestlohngesetz (MiLoG) vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), in
der jeweils geltenden Fassung, mindestens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes zu zahlen
und
2. meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die von Regelungen
nach § 1 Abs. 3 MiLoG erfasst werden, mindestens ein Mindestentgelt nach
den Vorgaben dieser Regelungen zu zahlen. Diese können sich ergeben aus:
den Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegese tzes (AEntG)
den Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsg esetzes (AÜG)
den auf Grundlage des AEntG oder AÜG erlassenen Rechtsverordnungen
sowie aus einem auf der Grundlage von § 5 des Tarifvertragsgesetzes (TVG) für
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allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag im Sinne von § 4 Absatz 1 Nummer
1 sowie §§ 5 und 6 Absatz 2 des AEntG.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

5.2 Mustervereinbarung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Für den Fall der Auftragserteilung verpflichte/n ich mich/ wir uns dem Auftraggeber die Kontrollen und nach § 14 NTVergG zu
ermöglichen und der Verpflichtung zur Vorlage von Unterlagen nachzukommen.
Insbesondere darf der öffentliche Auftraggeber Einsicht in Unterlagen, insbesondere in Lohn- und Meldeunterlagen, Bücher und
andere Geschäftsunterlagen und Aufzeichnungen, nehmen, aus denen Umfang, Art, Dauer und tatsächliche Entlohnung der
Beschäftigten hervorgehen oder abgeleitet werden, um die Einhaltung der vergaberechtlichen Verpflichtungen zu überprüfen, die sich
auf die Beschäftigten beziehen.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

5.3 ILO Kernarbeitsnormen  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die zu liefernden Produkte wurden unter Einhaltung der Mindestarbeitsstandards, die sich aus den Kernarbeitsnormen der
Internationalen Arbeitsorganisation ergeben, hergestellt.
Diese Mindestanforderungen ergeben sich aus:

1. dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl. 1956 II
S. 641),

2. dem Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes vom 9. Juli 1948 (BGBl. 1956 II
S. 2073),

3. dem Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu
Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II S. 1123),

4. dem Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher
Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II S. 24),

5. dem Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 1957 (BGBl.
1959 II S. 442),

6. dem Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 II S. 98),

7. dem Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung vom
26. Juni 1973 (BGBl. 1976 II S. 202) und

8. dem Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der
Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291).

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar
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